Regeln für Ausbilder und Steuermannsanwärter

Hier noch mal ein paar allgemeingültige Regeln zusammengefasst, die sowohl für den öffentlichen Ruderbetrieb, für Wanderfahrten wie auch speziell für die Anfängerausbildung gelten. Ihr werdet die meisten Regeln mit ziemlicher Sicherheit schon kennen (Wehe wenn nicht…), dennoch hier ein Überblick über sie. Wie dumm manche auch klingen sie haben Sinn und sollten demnach auch beachtet werden.

Allgemeine Regeln:

· Es darf nicht bei Gewitter oder Sturm gerudert werden! D.h. wenn Schaumkronen auf dem Wasser sind, Äste im Wind brechen ist nichts mit Rudern.

· Die Steuermannsanwärter dürfen bis zum Godesberger-Bach rudern und die Regionalen Steuermänner bis zum WSVG.

· Während des Ruderns gilt absolutes Alkoholverbot. Konsum von Alkohol im Boot führt zur Entziehung des Steuermannsanwärters. Andere Drogen außer Tabak sind grundsätzlich untersagt.

· Sollten Boote als „nicht ruderfähig“ gekennzeichnet sein, werden diese auch nicht gerudert. Unabhängig ob das Rudern dadurch ausfallen muss.
· Nach jedem Rudern ist das Boot und Material zu prüfen. Schäden o.ä. werden in das Fahrtenbuch eingetragen. Bei Missgeschicken wie Auflaufen wo kein direkt sichtbarer Schaden entstanden ist, dies dennoch melden. Fehler passieren und Ehrlichkeit ist von entschiedener Wichtigkeit beim Erhalt des Bootspark.
· Aus Gründen von Esthetik und einfach weil es sich gehört nehmt euren Müll aus den Booten wenn ihr das Rudern beendet habt. Ein Umgehen dieser lästigen Arbeit durch Entsorgen eurer Abfälle im Gewässer kommt grundsätzlich nicht in Frage.
Regeln für Wanderfahrten:

· Alkohol auf Wanderfahrten: In Maßen ok (außer Lahnfahrt hier wird nicht mal dran geschnüffelt). Alkohol kann durch die Fahrtenleitung oder Vorstand verboten werden. So weit sollte es aber nicht kommen. Hier sollte jeder genug Verantwortung für sich zeigen können und notfalls auch für andere. Wir sind ein Sportverein und wollen uns auch so benehmen.

· Die Fahrtenleitung ist dafür verantwortlich, dass die Übernachtungsstelle so wieder verlassen wird, wie sie vorgefunden wurde. D.h. einer der Fahrtenleitung legt immer mit dem letzten Boot ab und regelt vor Ort noch alles. Dies bedeutet aber auch, dass Fahrtenleitung und Alter Herr das Sagen haben. Bei Ihnen liegt die Verantwortung.

· Für das Erreichen der jeweiligen Etappenziele sind die Obmänner der Boote verantwortlich. Etappen werden so geplant, dass sie gut zu schaffen sind. Kommt bitte im hellen an!
Regeln für Ausbilder

Anfänger sind die Zukunft des Vereins, es gibt nervige und sehr nervige. Dennoch bestehen Regeln:

· Führt eine Anwesenheitsliste

· Völlig unausgebildete Anfänger sollten der Fahrtenleitung gemeldet werden

· Seid pünktlich zur Ausbildung

· Behandelt die Anfänger fair, anständig und werdet nicht beleidigend

Auf eine gute Rudersaison
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